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STREIT 3199 

sind auch die entsprechenden Vorschriften der frühe­
ren und späteren Fassungen des Ruhegeldgesetzes 
einzubeziehen, soweit dies zur Herstellung eines ver­
fassungsmäßigen Zustandes erforderlich ist. Dabei 
kann der Gesetzgeber die Folgen der Unvereinbarkeit 
für die Vergangenheit begrenzen, um eine übermäßi­
ge Belastung des Haushalts und einen unangemesse­
nen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Maßstäbe 
dafür ergeben sich aus § 79 Abs. 2 BVerfGG. Der 
Rechtsgedanke des § 79 Abs. 2 BVerfGG ist auf 
privatrechtliche Regelungen sinngemäß anzuwenden 
(vgl. BVerfGE 32, 387 (389]; zum allgemeinen 
Rechtsgedanken des § 79 Abs. 2 BVerfGG vgl. auch 
BVerfGE 37,217 (262 f]). Er besagt, daß die nach­
teiligen Wirkungen, die von fehlerhaften Akten der 
öffentlichen Gewalt in der Vergangenheit ausgegan­
gen sind, nicht beseitigt werden, daß aber für die 
Zukunft die sich aus der Durchsetzung solcher Akte 
ergebenden Folgen abgewendet werden sollen (vgl. 
BVerfGE 20, 230 [236]). Hier liegt eine Orientie­
rung an dieser Vorschrift besonders nahe, weil die 
Regelung nur Ansprüche gegen den Fiskus zum Ge­
genstand hat und ihre Geltendmachung und Verbe­
scheidung in einem Verfahren erfolgt, das dem öf­
fentlichrechtlicher Rententräger vergleichbar ist. 
Nachzahlungsansprüche können daher - abgesehen 
von anhängigen Verfahren - ausgeschlossen werden, 
wohingegen eine Neuberechnung für die Zukunft 
hier allenfalls unter engen Voraussetzungen versagt 
werden kann. 

Einer Erstreckung der zu treffenden Regelung auf 
zurückliegende Fälle steht das Protokoll Nr. 2 zum 
Maastricht-Vertrag vom 7.2.1992 (ABlEG Nr. C 
191, S. 68 „Barber-Protokoll") nicht entgegen. Es 
lautet: 

Im Sinne des Anikels 119 gelten Leistungen aufgrund eines 
betrieblichen Systems der sozialen Sicherheit nicht als Ent­
gelt, sofern und soweit sie auf Beschäftigungszeiten vor dem 
17.5.1990 zurückgefühn werden können, außer im Fall von 
Arbeitnehmern oder deren anspruchsberechtigten Angehöri­
gen, die vor diesem Zeitpunkt eine Klage bei Gericht oder 
ein gleichwertiges Verfahren nach geltendem einzelstaatli­
chem Recht anhängig gemacht haben. 

Das Protokoll bezieht sich nach Wortlaut und Zu­
sammenhang nur auf den zeitlichen Anwendungs­
bereich des Art. 119 EWG-Vertrag in bezug auf 
Betriebsrenten (vgl. hierzu die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs, NJW 1991, S. 2204 -
Barber -, an die das Protokoll anknüpft). Über den 
zeitlichen Anwendungsbereich innerstaatlicher Ver­
fassungsnormen der Mitgliedstaaten und die Folgen 
einer Verfassungswidrigkeit innerstaatlicher Rechts­
sätze über die betriebliche Altersversorgung aus zu­
rückliegenden Beschäftigungszeiträumen sagt es 
nichts aus. 

Urteil 
OLG Hamm, § 839 BGB i.Vm. Art. 34 
GG, § 25 VLBG NW 
Amtshaftung wegen Mißachtung der 
Frauenförderung 
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Zur Schademersatzpflicht aus Amtshaftung wegen 
Nichtbeachtung des § 25 Abs. 5 LBG NW. 
Urteil des OLG Hamm vom 16.9.1998- 11 U 92/97-

Aus dem Tenor: 
Das beklagte Land wird verurteilt, an die Klägerin 5.146,48 

DM nebst 4 o/o Zinsen [ ... ] zu zahlen. 
Es wird festgestellt, daß das beklagte Land verpflichtet ist, der 

Klägerin sämtliche Einkommenseinbußen zu ersetzen, die dieser 
dadurch enrsranden sind und noch enrsrehen, daß das beklagte 
Land nicht die Klägerin, sondern eine Drittperson in die Planstel­
le A 15 FN 9 BBesO eingewiesen hat. 

Aus den Gründen: 
Die Berufung der Klägerin ist begründet. 
Der Klägerin stehen die mit der Klage verfolgten 

Amtshaftungsansprüche gegen das beklagte Land ge­
mäß § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG zu. 

1. Die Bediensteten des beklagten Landes haben 
bei der Auswahlentscheidung der zu besetzenden 
Stelle am ... -Gymnasium amtspflichtwidrig § 25 
Abs. 5 LBG NW nicht angewandt. 

a) Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG, 
des BGH - und auch des Senats - hat ein Beamter 
grundsätzlich weder einen Rechtsanspruch auf Über­
tragung eines höherwertigen Dienstpostens noch auf 
Beförderung. Er kann lediglich beanspruchen, daß 
über seine Bewerbung ohne Rechtsfehler entschieden 
wird und von praktizierten ermessensbindenden 
Richtlinien nicht zu seinem Nachteil grundlos abge­
wichen wird. Dazu zählt insbesondere, daß der 
Dienstherr nicht zum Nachteil des Beamten vom 
Grundsatz der Auswahl nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung (Art. 33 Abs. 2 GG, §§ 7 Abs. 
1, 8 Abs. 4 S. 1, 25 Abs. 1 LBG NW) abweicht. 

Dabei bleibt es der Entscheidung des Dienstherrn 
überlassen, welchem der zur Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung zu rechnenden Umstände er 
das größere Gewicht beimißt und in welcher Weise 
er das grundrechtsgleiche Zugangsrecht verwirklicht, 
sofern nur das Prinzip selbst nicht in Frage gestellt 
wird. Führt dieser Leistungsvergleich zu dem Ergeb­
nis, daß mehrere Bewerber nach Eignung, Befähi­
gung und fachlicher Leistung für das Beförderungs­
amt im wesentlichen gleich sind, so kann er - im 
Rahmen der zu beachtenden Gesetze - die Auswahl 
nach weiteren sachgerechten Merkmalen, sog. Hilfs­
kriterien, treffen (Urteil des Senats vom 29.5.1998-
11 U 95/97). 

b) Im vorliegenden Fall waren die Bediensteten 
des beklagten Landes in nicht zu beanstandender 
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